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Antrag auf vorübergehenden Anschluss an das Elektrizitätsnetz
O Baustromanschluss O Schaustelleranschluss

Auftraggeber Angaben für den Anschluss (Adresse bzw. Planangaben)

Beauftragtes Elektro-Installationsunternehmen

2-Leiteranschluss (Wechselstrom)

4-Leiteranschluss (Drehstrom)

für eine Leistung von KW.

Die nach den Bestimmungen von VDE, TAB und den Vorschriften der Stadtwerke Neustadt an 

der Weinstraße GmbH errichtete Anlage ist ab dem ..............................................anschlussbereit.

Vertragsbedingungen

1. Auch für einen befristeten Anschluss gelten, in der jeweils veröffentlichen Fassung: 
a. die „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das 

Niederspannungsnetz“ (TAB),
b. die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV),
c. das VDE Normenwerk, insbesondere die VDE 0100 und VDE 0100-740

2. Die Kosten für die Herstellung und Abnahme des Anschlusses trägt der Anschlussnehmer. 
Dies gilt auch dann, wenn der Anschluss nicht in Betrieb genommen wird.

3. Alle von den Stadtwerken eingebauten Materialien, Messeinrichtungen und Geräte bleiben 
deren Eigentum, falls nichts anderes vereinbart wird. Für eventuelle Schäden haftet der 
Anschlussnehmer.

4. Vor Inbetriebnahme muss die Anlage von einem zugelassenen Elektroinstallations-
unternehmen überprüft werden. Die Inbetriebnahme übernimmt das Installationsunternehmen.

5. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu 
überprüfen. Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern 
oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen. Bei Gefahr für Leib und Leben ist er sogar dazu 
verpflichtet. Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilnetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung die eine 
Gefahr für Leib und Leben darstellen.

Anschlussvarianten für Schausteller
a) Anschluss <= 63 A. Der Speisepunkt gemäß VDE 0100-740 liegt im Verteilerschrank 

des Netzbetreibers

b) Anschluss > 63 A. Der Speisepunkt gemäß VDE 0100-740 liegt in der elektrischen 
Anlage des Anschlussnehmers.

Bemerkungen: 

______________________________________________________________________________

Ort, Datum Anschlussnutzer / Auftraggeber Ort, Datum Installationsunternehmen


